
Günter J erouschek 
Des Rätsels Lösung? - Zur Deutung der 
Hexenprozesse als staatsterroristische 
Bevölkerungspolitik:;-

Al/red Lorenzer zu seinem 65. Geburtstag 
am 8. April 1987 gewidmet 

Die Hexenverfolgungen, die sich, wohl im Gefolge des aufbruchhaften Klimas der 
68er-Bewegung, einer anhaltenden wissenschaftlichen Konjunktur erfreuen, sehen 

sich einem neuen, denkwürdigen Deutungszusammenhang ausgesetzt, seit Gunnar 
Heinsohn und Ouo Steiger, beides Hochschullehrer an der Universität Bremen, 

Sozialwissenschaftler der eine, Ökonom der andere, 1979 mit ihrer zentralen These, 
Adel und Geistlichkeit hätten zu Beginn der Neuzeit in einer konzertierten Aktion 
die Hexenmassaker inszeniert, um das im Schwange befindliche Geburtenkontroll­

wissen namentlich der Hebammen zu liquidieren, aufwarteten I . Eine breitere 
deutsche Öffentlichkeit wurde auf die These angelegentlich einer Titelgeschichte des 
Nachrichtenmagazins >Der Spiegel,2 1984 aufmerksam, die sich auf eine weitere 
Publikation der Autoren nämlichen Inhalts bezog). War nun schon die Spiegel­

Geschichte durch sinistre Unzulänglichkeiten in der Vertrautheit mit dem bewährt 

salopp aufbereiteten Gegenstand gezeichnet, so konnte man auch den genannten 
Publikationen Heinsohns und Steigers bis dahin schwerlich den Eindruck abgewin­
nen, die Geschichte würde den Autoren den Gefallen tun, sich ihrer These, die 
Hexenprozesse atmeten den Geist polit-strategischer Zweckrationalität, zu fügen. 
Man durfte nunmehr gespannt sein, ob die zuletzt vorgelegte »ausführliche Erklä­

rung« (Heinsohn/ Steiger 1985, 13) dazu angetan sein würde, die Argumentationsde­
fizite zu beheben. 
Gespannt sein durfte man um so mehr, als man bei der Befassung mit einem so 
komplexen Sujet wie den Hexenprozessen allemal Gefahr läuft, jenen drei Vierteln 
an literarischer Produktion aufzusitzen, die, wie dies unlängst wieder angemerkt 
wurde, getrost »wieder vergessen werden«4 können und die vorliegende Publikation 

Ende 1985 bereits die fünfte Auflage erlebte, womit sie zu einem der seltenen 
wissenschaftlichen Bestseller reüssierte, wie sie sich auch einer wachsenden akade­

mischen Reputation erfreut. 
In der Tat bereitet die Deutung des Phänomens der Hexenprozesse nicht geringe 
Schwierigkeiten. So ist es mit der gängigen fortschrittsevolutiven Geschichtsauffas­
sung kaum verträglich, daß die Hexenverfolgungen erst in der frühen Neuzeit, im 
16. und namentlich 17.Jh., zu ihrer vollen Blüte fanden, und eben nicht im 
Mittelalter, wohin die noch heute stehende Rede sich Mißliebige zu wünschen 
pflegt, um sie dort verbrannt zu wähnen - ein beredtes Zeugnis für die Verdrän-

• Zugleich Besprechung von Hemsohn, Gunnar; Steiger, Ouo: Die Vernichtung der welsen Frauen. 
Hexenverfolgung, MenschenproduktIon, Kinderwehen. BevölkerungsWJssenschaft, Herbstem 1985 
(März). 

I Hemsohn, Gunnar; Kmeper, Ralf; Steiger. Ouo : MenschenproduktIOn - Allgemeine Bevölkerungs­
theo ne der Neuzeit. Frankfurt a. M. 1979. Zu weIteren Publikationen der These vgl. Hemsohn/Stelger 
1985. 11. 

2 Der SpIegel. 38.Jg .• Nr.43. 1984, 1 qff. 
3 HeinsahniSteIger 1984. 
4 Schott ' 982, 68f. 
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444 gungsleistung, die Hexenverfolgungen aus der Neuzeit zu verbannen. Die ältere 
Forschung um die Jahrhundertwende, repräsentiert etwa durch Hansen 5 oder 
Soldan/ Heppe6

, wußte sich dementsprechend nicht anders zu behelfen, als in den 
Pogromen das Aufgehen einer noch mittelalterlichen Saat zu konstatieren oder sich 
in konfessionellen Schuld zuweisungen zu ergehen, wenn sie sich nicht, wie teilweise 
auch die neuere Forschung, damit begnügte, die geistigen Waffen vor der Unge­
reimtheit, daß Zeitläufte von jenen schauerlichen Pogromen überschattet wurden, 
wo - Renaissance, Humanismus, Reformation -längst das Licht der Vernunft gegen 
so paranoide wie barbarische Irrationalismen, wie sie in den Hexenprozessen zutage 
traten, hätte feien müssen, zu strecken7• 

Erwies sich darin aber augenfällig die begrenzte Reichweite ideengeschichtlicher 
Ableitungen, so war es nur konsequent, wenn sich, nicht zuletzt unter dem Einfluß 
des anfangs der 70er Jahre einsetzenden frauenemanzipativen Engagements, die 
Fragestellung zu wandeln begann und Versuche unternommen wurden, die Hexen­
prozesse gerade unter der Prämisse ihrer frühneuzeitlichen Bedingtheit zu verste­
hen 8

• 

Daß in diesem Zusammenhang die verfolgten Hexen auch ein verführerisches 
Identifikationspotential abzugeben vermochten, das sie dem freien Spiel feministi­
scher Assoziationskräfte aussetzte, bis hin zu phantastischen Szenarien nachfahren­
der mondsüchtiger Frauen, die naturverwoben orgiastischen Drogenkulten oblagen, 
soll nicht verschwiegen werden. Zwar ist die diesbezügliche Polemik Schormanns9 

in ihrer Pauschalität überzogen, doch erweist der Obskurantismus der angesproche­
nen idealisierenden Mythologisierungstendenzen, zumal wenn von jeglicher Quel­
lenkenntnis unangefochten, der eigenen Sache einen schlechten Dienst, verstellt er 

5 Hansen 1900, 1901 . 
6 Soldan/ Heppe: GeschIchte der Hexenprozesse (ed. Max Bauer), Bd. I, 2; Hanau 0.]. Nachdruck der 

Ausgabe 191 I' 
7 So vernachlässIgen die Vorauf/agen von Soldan und Heppe kurzerhand die von protestantischer Seile 

durchgeführten Pogrome, m der Irrtümlichen Annahme, der Hexenwahn eIgnete allem dem katholischen 
Naturell. Umgekehrt versteht SIch die von Diefenbach 1886 veröffentlichte Gegenschrift darauf, den 
KatholiZIsmus von der Verantwortlichkeit weItestgehend freizusprechen, um nur zweI BeIspIele zu 
nennen. Die von Midelfort 1972, 33, 350 erstellten Statistiken scheinen Immerhm eme höhere Verfol­
gungsmtensität auf katholischer SeIte nahezulegen, doch krankt diese, auch von Delumeau 1985, Bd. 2, 
530 geteilte Ablellung daran, daß die absoluten Zahlen allem m Korrelation zur Gesamtbevölkerung 
aussagekräftIg wären, worüber uns aber die Kenntmsse fehlen. Auch Ist kemeswegs ausgemacht, daß eme 
kürzere Verweildauer In den Verliesen bis zur Aburteilung auf eme gelindere Gangart schließen ließe, 
lOdern auch die gegenteilige Auffassung plausibel zu begründen wäre. Und sollten Hemsohn/Stelger 
1985, 13 Delumeau zu den > Verrätsiern< des Phänomens der Hexenverfolgungen zählen, so gilt ImmerhlO 
zu berückSIchtigen, daß Delumeau eme Fülle von Anregungen gibt, der .Lösung des hIstorISchen 
Rätsels« (Delumeau 1985, Bd. 2, 537) auf die Spur zu kommen. 
An Veröffentlichungen wären hIer etwa zu nennen Honegger 1978, mIt emer Textauswahl neuerer 
Forschungs.nsätze oder Becker et .1. 1977. 

9 Schormann 1981, 119 an die Adresse Honeggers genchtet, vgl. Anm. 8. Mag man sem er Kntik an der 
Weigerung, »Akten zu lesen. (ebd.) noch nachfühlen können, so kann man kaum Verständms dafür 
aufbnngen, daß er die Konzentration der Forschungsbem ühungen auf die Frau geißelt: Rekrutierten Sich 
die Opfer der Hexenverfolgungen, wIe Schormann 1981 , 1 I6f. selbst konstatiert, zu ca. 80% aus Frauen, 
so WIrd es der Frauenbewegung kaum zum Vorwurf gereIchen können, wenn sIe ihr Hauptaugenmerk 
auf dieses viktlmologIsche Faktum nchtet. Auch gestattet die Vielfalt der angebotenen Erklärungen, 
anders als Schormann 1981, 123 polemisch nahelegt, noch lange nicht, SIch über eme ErkJärungspflicht 
überhaupt erhaben zu wähnen, so als schWinde mit der Anzahl mehr oder wem ger plausibeIer und i. E. 
WIdersprüchlicher Erklärungsmodelle die ErklärungsbedürftIgkeIt. DabeI erwIes SIch für Teile der 
Frauenbewegung namentlich der Versuch von Margaret Murray 1921, 1962' als attraktiv, 10 den Opfern 
der Hexenverfolgungen Angehönge emes seit der Antike überkommenen FruchtbarkeItskultes auszu­
machen. War ,edoch schon die Quellenauswertung fragwürdig, so steht emer solchen These auch das 
bekanntgewordene Archlvmatenal 10 emcr solch überwältIgenden Fülle entgegen, daß sIe mIt Fug ad 
acta gelegt werden kann; zwar gelang Ginzburg 1980 mit den BenandanIl für Fnaul der NachweIS emes 
Kultes, der freilich mit dem von Murray postulierten wenIg gemem hat, doch legen die VOn ihm 
mItgeteilten Befunde so gut WIe kemerlel Zusammenhänge mit der sonst gängIgen Prozeßpraxls nahe. 
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doch gerade die Sicht auf die reale historische Dramaturgie, die hinter den Hexen­
prozessen obwaltet: daß nämlich so gut wie keines der in die Mühlen der Hexenju­
stiz geratenen Opfer irgend eine der Handlungen, derentwegen es dann verurteilt 
und verbrannt wurde, in Wirklichkeit begangen hatte. Was die Verfolgungsrelevanz 

des Hexereikonzeptes anlangte, so ist hierfür zuvörderst auf dessen Ausprägung in 

den Köpfen der Strafverfolgungsorgane abzustellen, regelmäßig der das Gewaltmo­
nopol exekutierenden studierten Juristen also, die in Sachen Hexerei zugleich 
ermittelten und richteten. 
In dieser ,Personalunion< von Staatsanwalt und Richter, in der sich Verfolgungs­

und Verurteilungsinteresse paarten, liegt sicher bereits ein Grund für den furchtba­

ren Aburteilungsautomatismus, den das inquisitorische Strafverfahren der frühen 
Neuzeit - an sich ein Meilenstein auf dem Fortschritt zu einer rationaleren Organi­

sation der Strafrechtspflege - zeitigte. Jedenfalls waren auf der Grundlage des 
überkommenen Anklageverfahrens, in dem der zivilistischen Gepflogenheit ent­
sprechend ein Kläger den von ihm Beklagten der geziehenen Straftat zu überführen 

hatte, widrigenfalls ihm selbst Sanktionen drohten, Hexenverfolgungen größeren 

Ausmaßes gar nicht denkbar, wie auch aus den Anfängen der Hexenprozesse erhellt, 
wo unter dem Primat des Anklageprozesses obrigkeitliche Inquisitionen nur aus­
nahmsweise und in außerordentlichen Fällen betrieben wurden 10. 

So hat man Fug dafürzuhalten, der Hexenprozeß habe zwar den Inquisitionsprozeß 
als bereits bekannt und geübt vorausgesetzt, ihm jedoch erst zu dessen letztendli­

cher Durchsetzung als ordentliches strafrechtliches Prozedere verholfen. Die He­
xenprozesse waren also gleichsam die Feuerprobe für die Effizienz des neuen 
inquisitorischen Disziplinierungsinstrumentariums, die es - wir dürfen sagen: mit 
Bravour - bestanden hat. Angesichts solcher strafrechtsgeschichtlicher Spezifika ist 
es zu bedauern, daß der Ertrag aus juristisch versierter Feder zur Aufhellung des 

Phänomens der Hexenverfolgungen kaum mehr als eine quantite negligeable abgibt 
- ein exemplarischer Beleg für die unlängst als grundsätzliches Manko monierte 
Selbstbeschneidung strafrechtlichen Forschens 1'. Die Hinterfragung des von Stolleis 
hierfür als verantwortlich ausgemachten strafrechtswissenschaftlichen Selbstver­
ständnisses - wir dürfen hinter ihm mit Fug auch eine korrespondierende Fremder­
wartung annehmen -, das sich in einer »rechtspolitischen Zuliefererfunktion zum 
geltenden Strafrecht« Il erschöpft, ist freilich überfällig, soll die Disziplin in die Lage 

versetzt werden, wie in der anstehenden Frage, Antworten darauf zu finden, unter 
welchen Bedingungen Rationalität, namentlich auf dem Sektor der Verbrechens be­
kämpfung, dysfunktion al und kontraproduktiv auszuufern droht: eine Fragestel­
lung von unabweisbarer Aktualität, die kaum ins Raritätenkabinett der Historie 
abgetan werden kann, mag man auch über deren >Salonfähigkeit,13 uneins sein . 

Für Heinsohn und Steiger stellt sich diese Frage leider nicht. Anhand des geschilder­
ten Spektrums des Forschungsstandes bestimmen sie ihren eigenen Standort derge-

10 Dem WIdersprechen auch mcht die bel Unverhau In: Degn et al. (Hg.) 1984, 59 H. mItgeteilten Befunde, 
da hIer der Anklageprozeß längst mcht mehr In seIner ursprünglich gehandhabten Form In Erschemung 
tntt und bereits deutlich von der InqulSltlonsmaxlme überlagert 1St. Die SIch auf Schmldt 194 I stützende 
Ansicht der Autorm, Inqulsltionsprozeß und Folter In Deutschland entbehrten kanomsch- oder 
römIsch rechtlicher Anleihen, vgl. a. a. 0 ., 7}, 1St freilich dahmgehend zurechtzurücken, daß mchts 
dagegenspncht, daß bel beldem die geIStliche Genchtsbarkelt Pate gestanden hätte, vgl. Trusen 1962.7 f.; 
1984 oder Kroeschell 1973,2) 3. 

11 Vgl. StolleIS 1985,259. 
12 Ebd. 
I) Hienn Sieht Jedenfalls Schott 1982, 68 f. eInen Grund für die nachhaltigen und der Bedeutung des 

Themas völlig zuwiderlaufenden Berührungsängste, deren ÜberwIndung Sich allmählich abzuzeichnen 
schemt. Jedenfalls gibt die Akzeptanz, die der Münchener Dissertation von Michael Kunze 1981 zuteil 
wurde. zu dieser Hoffnung Anlaß. 
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stalt, daß sie die bisher konkurrierenden Ansätze gegeneinander auszuspielen 
trachten: Werde einerseits der Grund für die Hexenverfolgungen in der Ausschal­
tung weiblicher Irrationalität durch männliche Rationalität gesucht, so besage die 
ältere und keineswegs überwundene Forschung das glatte Gegenteil, daß nämlich 
erst der Durchbruch des rationalen Weltverständnisses den Prozessen ein Ende 
bereitet habe (Heinsohn/Steiger 1985, 14, 25)' Dem stellen sie nun ihre eigene These 
gegenüber, daß nämlich »die neuzeitliche Hexenverfolgung als Nebenprodukt der 
Geburtenkontrollbekämpfung« (Heinsohn/Steiger 1985,13) aufzufassen sei, womit 
die etablierte Hexenforschung »die furchtbare Rationalität der keineswegs wahnsin­
nigen Hexenjäger« (Heinsohn/Steiger 1985, 14) verfehle. 
Die Polemik gegen sämtliche Forschungsansätze, die die Hexenverfolgungen als 
Kehrseite eines einseitigen Primats der Ratio zu verstehen suchen, läßt freilich 
aufhorchen und weckt den Verdacht, daß die Autoren den Standpunkt einer 
Unteilbarkeit des Intellekts verfechten - so als wäre die >Dialektik der Aufklärung<!4 
nie geschrieben worden und hätte nicht gerade die jüngste Vergangenheit zu Genüge 
vor Augen geführt, daß wissenschaftliche Großtaten und intellektuelle Befähigung 
noch lange nicht die Gewähr dafür bieten, sich nicht zugleich barbarischen Ideolo­
gien verschreiben zu können. 
Indes erhärtet sich der Verdacht, für Heinsohn und Steiger sei die Anerkennung 
einer Zwieschlächtigkeit der Ratio ein Unding, mit fortschreitender Lektüre, wie 
denn auch nicht von ungefähr Wissenschaftler psychoanalytischer Provenienz, die 
sozusagen von Hause aus den Darbietungen des Verstandes weniger mit Hochach­
tung als vielmehr mit geradezu professionellem Mißtrauen zu begegnen pflegen, den 
besonderen Unmut der Autoren auf sich ziehen. 
So vermeinen Heinsohn und Steiger beispielsweise, der Frankfurter Sozialpsycho­
loge und Psychoanalytiker Alfred Lorenzer habe sich sozusagen schon selbst 
disqualifiziert, indem er bei Jean Bodin eine Befangenheit im Hexenwahn diagnosti­
ziere!): Jean Bodin - gleichzeitig ein Protagonist der Hexenverfolgungen wie eine 
wissenschaftliche Kapazität der frühen Neuzeit, u. a. Begründer der Souveränitäts­
lehre - sei nämlich Kritikern des Hexenwahns gegenüber - speziell dem Arzt J ohann 
Weyer, der in seiner 1563 veröffentlichten Schrift >De praestigiis daemonum< hinter 
den vorgeblichen Hexenkünsten mehr melancholische Einbildung als den Teufel am 
Werk sah - »keineswegs als gestörte Persönlichkeit, sondern mit dem Spott des 
souveränen Wissenschaftlers« (Heinsohn/Steiger 1985,25) aufgetreten. Dies genügt 
nun Heinsohn und Steiger, Bodin von der ihm durch Lorenzer bescheinigten 
Wahnbefangenheit freizusprechen - so als gehörte nicht zum klinischen Bild des 
Paranoikers, diejenigen für gestört zu halten, die den eigenen Wahn nicht teilten. 
Angesichts eines solchermaßen eklatanten Mangels an Argumentationsstringenz im 
Umgang mit abweichenden Ansichten müssen sich die Autoren erste Zweifel an der 
wissenschaftlichen Seriosität ihres Unternehmens gefallen lassen; der geharnischte 
Vorwurf an die Adresse psychoanalytisch orientierter Deutungsversuche, sie besag­
ten »eher etwas über die Schwierigkeiten der Autoren mit ihrem Thema als über die 
Hexenverfolger selber« (Heinsohn/Steiger 1985, 25), fällt jedenfalls allemal auf die 
Verfasser selbst zurück. 
Die Triftigkeit ihrer These einmal unterstellt, es walte »politische Rationalität hinter 
diesen Massakern« (Heinsohn/Steiger 1985, 13) und es sei die Einschätzung von 
einer Wahrhaftigkeit der Hexenverfolgungen nur dann aufrechtzuerhalten, »wenn 

14 Horkhelmerl Adorno 1969. 
15 Lorenzer 1984, 4 I f. Daß die ExekutIon des Wahns In praxI sodann von ausgefeiltester PräZISIon seIn 

mag, seI unbestritten. 
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man ganz unverstellt und zahlreich aufgeschriebene Motive der Hexenverfolger 
ausblendet« (Heinsohn/Steiger 1985, 30), so müßte sich der >Hexenhammer< der 
Predigermönche Institoris und Sprenger - noch vor Bodins >Demonomanie< die 
»Zentralschrift zur Anleitung der Verfolgung« (Heinsohn/Steiger 1985, 14) - ei­
gentlich wie eine aufgeklärte Instruktion zur Unterbindung der Geburtenkontrolle 
lesen. Und wirklich gewinnt man aus der eklektischen Zusammenstellung der Zitate 
den Eindruck, als wäre es den beiden Dominikanern allein um Empfängnisverhü­
tung und Abtreibung durch Hebammen zu tun. 
Um es vorwegzunehmen: Dem ist keineswegs so. Der >Malleus Maleficarum<, in 
dem erstmals durch eine konsequente Sichtung die disparaten Äußerungen insbe­
sondere kanonischer Autoritäten zu Fragen der Dämonologie in ein kohärentes 
Hexereikonzept überführt wurden, strotzt nur so von kolportierten Greuelmärchen 

wie Hexenflügen, Tierverwandlungen, geschlechtlichem Umgang mit Dämonen 
oder obskuren Schadenszaubereien. 
Freilich ist nicht zu verkennen, daß auch die Tabu-Sphäre der Sexualität und in 
deren Gefolge Impotenz, Empfängnisverhütung, Bewirkung von Fehlgeburten und 
Abtreibung oder Kindsopferungen einen diskursiven Angelpunkt abgeben; doch ist 
dies wenig verwunderlich, wenn man berücksichtigt, daß es Sprenger und Institoris 
darauf ankam, ihr Konstrukt autoritativ abzusichern: Die problematische Stellung 
der Sexualität im kirchlichen Lehrgebäude und namentlich in der monastischen 
Tradition sowie die hervorragende Bedeutung der >impotentia ex maleficio<, der 
angezauberten Zeugungsunfähigkeit, im kanonischen Scheidungsrecht - letzteres 
bot Gewähr für eine durchgängige Abhandlung durch die kanonistische Kommen­
tarliteratur - bescherte den Autoren des >Hexenhammer< ein so willkommenes wie 
respektables FundsteIlenreservoir. Nicht von ungefähr kommen im rechtspraktisch 
maßgeblichen 3. Teil des >Hexenhammer< Empfängnisverhütung und Abtreibung 
kaum mehr zur Sprache. 
Ähnliches gilt von der Bulle >Summis desiderantes affectibus< Innozenz' VIII. von 
1484, die von Sprenger und Institoris zur Unterstützung ihres inquisitorischen 
Engagements gegen Hexen bei der Kurie erwirkt worden war und zu der der 
>Hexenhammer< gleichsam einen Kommentar darstellt: Auch hier suggerieren Hein­
sohn und Steiger, die Bulle beschränke sich auf die Ausrottung empfängnisverhü­
tenden Wissens (Heinsohn/Steiger 1985, 33), was gleichfalls den Tatsachen nicht 
gerecht wird, da Teufelsbuhlschaft und Schadenszauber noch vor der Empfängnis­
verhütung rangieren 16. 

In besonderem Maße augenfällig wird die verkürzende Betrachtungsweise von 
Heinsohn und Steiger anhand ihres Umgangs mit dem canon >si aliquis< (= X 5. I 2.5) 
aus den 1234 erlassenen Dekretalen Papst Gregors IX., der sedes materiae des 
kanonischrechtlichen Verbots der Empfängnisverhütung, wobei schon der angebo­
tene Herkunftsnachweis, der bei Burchard von Worms haltmacht (Heinsohnl 
Steiger 1985, 112), unzulänglich ausfällt'7. 

16 Am emfachsten zugänglich Ist der Wortlaut der Bulle Im Vorwort zu der Übersetzung des .Mal leus 
Maleficarum< durch Schmidt, hIer m der Ausgabe München 1983'. XXXIIff. Wer will, darf auch aus 
Sprengers fanauscher Marienverehrung Rückschlüsse auf die Natur semes GeIstes und seme Eingenom· 
menhelt für die Hexenverfolgungen ZIehen. Der von sexualpathologIschen Phantasien, I. d. R. von 
Kastrationsängsten diktiert, durchtränkte .Hexenhammer<, Ist m dieser HinSIcht ohne Vorbild. 

'7 Raymund von Pemafort, der mIt der Redaktion dieser frühen Kodifikation betraut war, hatte den Passus 
Buch '7 der .Decretorum libn vlgmtl< Burchards von Worms vom Begmn des II.Jhs. entnommen, wo er 
als Wormser Synodalbeschluß ausgewIesen war. Allem war man damIt emer Fälschung aufgesessen, 
denn ein derartiger Beschluß eXIstiert mcht. Als Urheber kommt hmgegen Regino von Prüm m Betracht, 
dem, em Jahrhundert vor Burchard, wohl eine korrumpIerte Fassung des römIschen Rechts, konkret der 
Paulussentenzen aus der Lex Romana Vislgothorum, zur Textgrundlage gedient hatte, vgJ. Regmoms 
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In inhaltlicher Hinsicht ist der Passus insofern denkwürdig, als er die Empfängnis­
verhütung durch magische oder sonstige Mittel zur Tötung aufwertete und damit 
einen Fremdkörper im kanonischen Recht darstellte, das grundsätzlich auf dem 
Standpunkt der Sukzessivbeseelung stand und Empfängisverhütung wie Abtreibung 
als Eheverfehlung betrachtete und erst die Abtreibung eines beseelten Fötus dem 
Tötungsverbot unterfallen ließr8. Aus dem Leitsatz zu dieser Bestimmung >Homi­
cida est qui facit vel dat sortilegia, vel venena sterilitatis< nun schließen Heinsohn 
und Steiger auf das rechtsgeschichtliche Novum »der Gleichsetzung von >Zauberei< 
mit Empfängnisverhütung und ihrer Qualifizierung als Mord« (Heinsohn/Steiger 
1985, 112), was, träfe dies zu, der von den Verfassern vertretenen These fraglos sehr 
entgegenkommen würde. 
Allein, auch hier versagen sich die historischen Fakten dem gewünschten Ergebnis, 
indem diesmal eine unzutreffende Übersetzung zur Untermauerung der Zentral­
these herhalten muß: Zwar ist die von Heinsohn und Steiger angebotene Übertra­
gung »Wer Zauberei verübt oder sterilisierende Gifte verabreicht, ist ein Mörder« 
(Heinsohn/Steiger I985, 112) vom Wortlaut her denkbar, doch läßt die Formulie­
rung des caput, das durch den Leitsatz zusammengefaßt werden sollte, keinen 
Zweifel daran, daß >sterilitatis< sowohl auf >sortilegia< wie auch auf >venena< zu 
beziehen ist. M. a. W. werden also mitnichten Zauberei an sich und Empfängnisver­
hütung in einen Topf geworfen, wie Heinsohn und Steiger vorgeben, sondern ist 
allein die Empfängnisverhütung in unterschiedlichen Ausführungsmodalitäten gere­
gelt, wovon auch der >Hexenhammer< wie selbstverständlich ausgeht r9 

Prumlensls AbbatIs Oe Ecdeslastlcls et Religione ChnstIana Libn Duo, Liber 11, 89. In: Patrologra 
LatIna (ed. Migne) '32, Sp. 301. Rekurnert wIrd auf die Sentenz 5, 23, 14, die 1m Corpus Juns Civilis als 
0.48, '9, 38, 5 In der Lex Romana Vislgothorum als 5,25,8 erscheint, vgl. die EditlOn von Haenel ,849. 
Grundsätzlich war 1m römIschen Recht nur die Abtreibung gegen den Willen des Vaters strafbar, ohne 
daß der Schwangeren oder dem Fötus Irgendwelche Rechte zugekommen wären. Die vorliegende 
BestImmung stellte ausnahmsweIse auch die Abgabe von AphrodisIaca und abtreibenden Drogen unter 
Strafe, aufgrund der befürchteten GefährlichkeIt mIt Magie In Verbindung gebrachter Drogen für Leib 
und Leben. Eine erhöhte Strafandrohung betraf den Fall, daß der Gebrauch zum Tod führte. Die von 
Regrno h,eraus abgeleltete Einschätzung der Empfängmsverhütung als Totschlag freilich war durch 
mchts gerechtfertigt. 

18 Die sog. SukzessIvbeseelung war anstotelischen Ursprungs und besagte, daß 1m Zuge der fötalen 
EntwIcklung verschIedene Beseelungsstufen durchlaufen würden, b,S der Fötus mIt der ,amma ratIOna­
lis<, der GeIstseele begabt würde. Hatte schon AnstoteIes In der Erlangung des Empfindungsvermögens 
eine Grenze für die Abtreibung sehen wollen, so umso mehr die jüdisch-chnstliche Tradiuon, als die 
Septuagmtaübersetzung des Alten Testaments ms Gnechlsche, vom Ursprungstext abweIchend, eine 
Abtreibung von dem Zeitpunkt an als Totschlag dem Jus TalionlS unterfallen ließ, da der Fötus 
menschlich gestaltet erschIen. Im Einklang mlt der anstotelischen Embryologie wurde also auf die 
organmorphologIsche AusdifferenzIerung abgestellt, woraus für das Abtreibungsrecht eine Art Fnsten­
lösung resultIerte. Diesen Standpunkt teilte auch das kanomsche Recht, vgl. Im Decretum GratIanr C. J2 
q.2 c.8 oder m den Dekretalen X 5.12.20. Allein kompliZIerte sIch dieser Rechtskomplex mcht nur 
durch die angesprochene Aufwertung der Empfängnrsverhütung zur Tötung, wodurch vorderhand eine 
Strafbarkeltslücke entstand, da die Abtreibung eInes unbeseelten Fötus eben keIne Tötung darstellte, 
sondern vor allem durch die völlig ungeklärte Fnstentenrumerung: Bestand noch Im wesentlichen 
Eimgkelt darüber, daß der weibliche Fötus später als der männliche beseelt würde, so variierten die 
angenommenen Fnsten beträchtlich, Je nachdem, ob man sIch auf pseudoanstotelische oder hIppokratI­
sche TermInIerungen benef oder sIch die alttestamentanschen postnatalen Remlgungsvorschriften zu 
eIgen machte, die emer Frau nach der Geburt emes Knaben 40, nach der emes Mädchen 80 Tage 
auferlegte. Daß letztere Lösung m die Glosse zum Decretum Eingang fand, konnte nichts an der 
heillosen KonfusIOn m dieser Frage ändern. 

'9 Vgl. 1m ,Hexenhammer< Pars 19.8, In der Schmldtschen Übersetzung S. '3' f. Von außerordentlicher 
TragweIte auch für die Theonebildung Hemsohns und SteIgers ISt In diesem Zusammenhang, WIe die m 
Anm. 18 angesprochene StrafbarkeItslücke rechtstechmsch bewälugt wurde: Es war von BegInn an 
unstrelug, daß die dekretIerte Aufwertung der EmpfängnIsverhütung zur Tötung allem Im BereIch des 
forum Internum, der Versündigung, zum Tragen komme, dagegen keinerlei AUSWIrkungen in weltlicher 
HinSIcht entfalte. Die Aufwertung betraf also lediglich die Belcht- und Bußpraxls, ließ aber die weltliche 
Rechtspflege unberührt, was schon Raymund von Pemafort In semer BeIchtsumme außer Zweifel stellte, 
vgl. Raymundus de Pemafort: Summa de Poemtentra Liber 11, Tit. I § 6, In der Ausgabe 16°3,123. Dies 
bleibt bel HeInsohn und SteIger außer Betracht. 
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Nun wird, wer sich selbst schon der nämlichen Verführung wie Heinsohn und 

Steiger ausgesetzt sah, einer wissenschaftlichen Entdeckung zuliebe vorliegende 

Daten und Befunde nach Möglichkeit pro domo in Beschlag zu nehmen, bis zu 

einem gewissen Grad Verständnis für dadurch bedingte Fehlleistungen aufbringen. 

Doch gerät es dort an seine Grenze, wo die kritische Distanz zum abzuhandelnden 

Gegenstand insoweit aufgehoben erscheint, daß Informationen, die den eigenen 

Geniestreich in Frage zu stellen drohen, kurzerhand und unhinterfragt mit schnöder 

Geste vom Tisch gewischt werden. 

Die sich abzeichnende Wahrnehmungsfragmentierung scheint auch für die Groß­

spurigkeit der Polemiken verantwortlich zu sein, mit der Vertreter abweichender 

Ansichten, heißen sie nun Foucault, Elias oder Lorenzer (Heinsohn/Steiger 1985, 

I I 5, 173, 24), abgekanzelt werden, so als hätte die Hexenforschung sich überwie­

gend aus Ignoranten rekrutiert, bis Heinsohn und Steiger es beschieden war, im 

>Hexenhammer< die Schöpfung eines souveränen Geistes zu entdecken. Zwar 

schwant den Autoren, »daß die erhaltenen Prozeßakten das Motiv der Geburten­

kontrollauslöschung weniger deutlich zum Ausdruck bringen« (Heinsohn/Steiger 

1985, 147), als ihrem Konstrukt zuträglich ist - im Mittelpunkt steht dort durchweg 

das >maleficium<, der durch zauberische Praktiken angerichtete Schaden an Mensch, 

Tier und Feldfrüchten -, doch wird dieses gewichtige Kontraindiz mitnichten zum 

Anlaß genommen, das eigene Theoriegebäude zu hinterfragen; stattdessen wird 

großzügig zugestanden, daß dieser Umstand u . a. wenigstens die bisherigen 

»Schwierigkeiten eines zureichenden Verständnisses« (ebd.) erklärt, seitens der 

etablierten Hexenforschung, versteht sich. Wodurch wurden nun Heinsohn und 

Steiger in die glückliche Lage versetzt, die Rechtswirklichkeit, die, soweit sie sich 

uns aus den Archivbeständen erschließt, ihrer These zuwiderläuft, als trügerisch zu 

entlarven? - Die Antwort ist umwerfend einfach: des Pudels Kern sei eine dürftige 

Quellenlage, womit die Heinsohns und Steigers These dienstbaren Archivalien 

entweder abgegangen sein müssen oder Aktenvorgänge, die die These gestützt 
hätten, erst gar nicht angelegt worden wären (ebd.), wie denn überhaupt das 

Augenmerk auf die prozeßanleitende Literatur zu richten sei (Heinsohn/Steiger 

1985, 148), die der These mehr entgegenkomme. 

Damit nicht genug, gerät bei Heinsohn und Steiger die ganz grundsätzliche Erwä­

gung zu einem Dilemma der Hexenverfolger (Heinsohn/Steiger 1985, 146), nicht 

der eigenen Theoriebildung, daß es sich nur schlecht mit der für die H exenverfolger 

in Anspruch genommenen Zweckrationalität vertragen will, wenn zig-tausende -
die Schätzungen gehen bis in die Millionen - von Frauen auf den Scheiterhaufen 

landeten, ausgerechnet um die Reproduktion der Bevölkerung anzuheizen . 

Fällt es dem unbefangenen Leser schon schwer, den zweckrationalen Impetus von 

Hexenbulle und >Hexen hammer< nachzuvollziehen, so betraf dies allem Anschein 

nach nicht weniger auch Zeitgenossen von Sprenger und Institoris : Georg Golser 
jedenfalls, Bischof von Brixen, als solcher einer der von Heinsohn und Steiger für 

die Exekution der neuen bevälkerungspolitischen Devise der Liquidation des 

Geburtenkontrollwissens in Anspruch genommenen Protagonisten, zeigte sich 

seltsam unbeeindruckt von der beschworenen Zweckrationalität des mit der Hexen­

bulle gewappneten Institoris, als dieser mit seinen neu gewonnenen Erkenntnissen 

über das Hexenwesen dem Domkapital aufwartete. Im Gegenteil wähnte der 
Oberhirte deutliche Anzeichen von Verkalkung im Gebaren des Inquisitors und 

wies ihn mit der Bemerkung unnachsichtig aus seinem Sprengel hinaus: »er bedunkt 

mich propter senium ganz kindisch sein worden, als ich in hie zu Brixen a uli 1485) 
gehort hab cum capitulo«'O. 

20 Vgl. das Vorwort zur .Hexenhammer<·Übersetzung von Schmldt. S. XVI. 
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45° Nach Heinsohns und Steigers Rationalitätsthese müßte nun gerade das Verhalten 
Golsers eher auf geistige Verwirrtheit schließen lassen, es sei denn, die Einsicht in 
den rationalen Gehalt des ,Hexenhammer< wäre erst späteren Generationen aufge­
gangen. Dann wiederum hätten die kritischen Schriften eines Weyer oder von Spee, 
die beide den Hexenverfolgungen immerhin während ihrer Blütezeit entgegentra­
ten, für Ausgeburten des Irrationalismus zu gelten, wo bislang Spees ,Cautio 
Criminalis< etwa für eines der spärlichen Zeugnisse praktischer Vernunft gewürdigt 
wurde, in einem Zeitalter, wo der Verstand spazieren ging, wie dies ein Chronist, 
dessen Frau ein Opfer der Verfolgungen geworden war, auszudrücken wußte l

• Ob 
Heinsohn und Steiger ihre These bis hin zu solchen nur mehr absonderlichen 
Konsequenzen ausgelotet haben, steht dahin. Fest steht hingegen, daß, nächst den 
Hexenverfolgern, Heinsohn und Steiger die einzigen sind, die von der ungebroche­
nen »Rationalität der keineswegs wahnsinnigen Hexenjäger« (Heinsohn/Steiger 
1985, 14) überzeugt waren, resp. sind. 
Nach dem Gesagten kann es nicht mehr überraschen, wenn den Autoren verschlos­
sen bleibt, inwieweit die mißlichen Erfahrungen Institori(s) gelegentlich seiner 
ersten Inquisitionsversuche gegen Hexen für die Konzeption des >Hexen hammer< 
mit ausschlaggebend gewesen sein dürften: Wenn der dritte Teil des >Hexenham­
mer< fraglos von dem Interesse diktiert ist, das Hexenwesen auch als Gegenstand der 
weltlichen Gerichtsbarkeit auszuweisen, so ist dies, nachdem Institoris mit seiner 
Kampagne bei der geistlichen Gerichtsbarkeit mehr als kläglich gescheitert war, ein 
nur zu verständliches Unterfangen. In diesem Interesse ist auch der tiefere Grund zu 
suchen, weshalb es Sprenger und Institoris darum zu tun war, mit den ihnen zu 
Gebote stehenden scholastischen Argumentationstechniken gegen überkommene 
und durchaus respektable Gelehrtenmeinungen anzuschreiben, denenzufolge die 
Zauberwerke in Wirklichkeit lediglich durch teuflische Machenschaften ins Werk 
gesetzte Verblendungen, also Einbildungen seien. Bei den Doctores beider Rechte 
galt nämlich als ausgemacht, daß grundsätzlich erst der Eintritt eines konkreten 
Schadens die volle Härte der weltlichen Gerichtsbarkeit auf den Plan rieF2. 
Handelte es sich mithin bei der Zauberei um ein >crimen mixti fori<, ein Mischdelikt, 
das im Rahmen einer Art konkurrierender Gerichtsbarkeit dem Zugriff der geistli­
chen wie der weltlichen Strafgewalt offenstand, so verstand sich der dritte Teil des 
,Hexenhammer< dezidiert als prozessuale Handlungsanleitung auch an die Adresse 
der weltlichen Strafrechtspflege, um eine möglichst umfassende Verfolgung des von 
Sprenger und Institoris ersonnenen Delikts zu gewährleisten. Wenn also die Auto­
ren des ,Hexenhammer< auf die Realität des Schadenzaubers abhoben, so hatten sie 
damit den Angelpunkt der weltlichen Zugriffsmöglichkeit im Auge und demzufolge 
nichts weniger als die von Heinsohn und Steiger unterstellte säuberliche Trennung 
von faulem und richtigem Zauber (Heinsohn/Steiger 1985, 27f.) oder gar die 
Ausgrenzung der Hexerei aus dem Kontext des gängigen Aberglaubens und der 
Ketzerei (Heinsohn/Steiger 1985> 26). Vielmehr erfuhr der Aberglauben eine massive 
Intensivierung, indem, was ehedem für phantastisches Blendwerk oder Hirngespinst 
galt, bei Sprenger und Institoris zur schieren Realität geriet. Dabei hatten sie umso 

21 Weng, 42, 60; gemünzt war die Äußerung auf die Nördlinger Hexenprozesse anfangs der 90er Jahre des 
16.Jhs. 

22 In aller Deutlichkeit kommt diese gememrechtliche Position beIspielsweise in der Carolina zum Tragen, 
deren Art. 109 die Vollendung des Zaubereidelikls vom EintTltt emes konkreten Schadens abhängIg 
machte: m. a. W. war die Zauberei als gegen Sachen, Leib oder Leben gerichtetes Delikt ausgestaltet. Die 
Peinliche Genchtsordnung Kaiser Karls V. von '5}2 Ist am leIchtesten In der Reclam-Ausgabe von 
Radbruch und Kaufmann 1975' zugänglich. 
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mehr Anlaß, auf der Realität dieser Erscheinungen zu insistieren, als sogar das 
kanonische Recht den Irrglauben an nachtfahrende Weiber für anstößig befand') . 
Ebensowenig geht es an, aus der Diskriminierung des Glaubens an die Hexerei unter 
Karl d. Gr. kurzerhand auf eine Billigung der Geburtenkontrolle schließen zu 
wollen (Heinsohn/Steiger 1985, 230 f. ) oder das archivalisch überlieferte >Raden und 
Segensprechen< mit Wissen um Schwangerschaftsverhütung und Geburtenkontrolle 
gleichzusetzen (Heinsohn/Steiger 1995, 156), indem gewissermaßen unterstellt 
wird, was zu beweisen gewesen wäre, daß, wenn von Zauberei die Rede sei, dies 
allemal eine " Chiffre« (Heinsohn/ Steiger 1985, 44) für Geburtenkontrolle dar­
stelle. 
Nicht zuletzt steht und fällt die These, die Hexenprozesse würden allein als 
Nebenprodukt der Geburtenkontrollbekämpfung adäquat erfaßt, auch mit der 
Triftigkeit des rechtsgeschichtlichen Befundmaterials, das Heinsohn und Steiger 
zugunsten ihrer Ansicht ins Feld führen: Es ist also beispielsweise zu fragen, ob, wie 
die Verfasser vorgeben, wirklich 15°7 mit der Constitutio Criminalis Bambergensis 
»die welthistorisch neuen Todesstrafen für Hexerei bzw. Geburtenkontrolle« 
(Heinsohn/Steiger 1985, II 5) Einzug gehalten und durch deren Übernahme in die 
Constitutio Criminalis Carolina, die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. 
(PGO) von 1532, »Gültigkeit für den größten Teil des Kontinents« (Heinsohnl 
Steiger 1985, 115) erhalten haben. Schon aus der Lektüre der Vorrede zur Carolina 
hätten sich Heinsohn und Steiger Gewißheit darüber verschaffen können, daß beide 
Rechte in der ihnen beigelegten Intention von Grund auf verkannt werden: Nichts 
lag ihnen ferner, als neues Recht zu setzen, wurde doch gerade die mangelnde 
Vertrautheit der Rechtsprechung im Heiligen Römischen Reich mit »vnsere Keyser­
liche recht«z4 - gemeint war das geltende römische Recht - als Motiv dafür genannt, 
dessen maßgebliche Grundzüge auf »eyn begrieff<?5 bringen zu lassen. Sichergestellt 
sollte durch die Abfassung werden, daß das strafrechtliche Prozedere im Reich den 
»gemeynen rechten«z6 gemäß erfolgte, um so Rechtsrnißbräuchen, namentlich der 
exzessiven Folterjustiz, entgegenzuwirken. Ihrem Selbstverständnis entsprechend 
wollte die Carolina mithin nicht mehr sein als ein Grundriß, eine Art gemeinrechtli­
cher Leitfaden für die deutsche Strafrechtspraxis. 
Im angesprochenen gemeinen Recht wiederum fand sich die dem zeitgenössischen 
mos italicus entsprechende Zusammenschau der mittelalterlichen Version des rezi­
pierten römischen Rechts und des kanonischen Rechts verkörpert. Und wie nicht 
anders zu erwarten, kehren in Bambergensis und Carolina die von Heinsohn und 
Steiger als rechtsgeschichtlich gleichsam revolutionäres Novum ausgegebenen Be­
stimmungen schlicht in der Diktion wieder, die ihnen schon im römisch-kanoni­
schen Recht zuteil geworden war. Der für den angesprochenen Komplex beispiels­
weise einschlägige Art. 133 PGO, der Empfängnisverhütung und Abtreibung der 
belebten Leibesfrucht mit dem Tod ahndet, im Falle der Abtreibung einer nicht 
lebendigen Leibesfrucht indes von der Todesstrafe absieht und des Strafmaßes 

23 Es handelt SIch um .ceplscopl<. C. 26 q. 5 c. 121m Decretum, em Stem des Anstoßes für die ProtagonISten 
des Hexenmusters, die alle ihnen zu Gebote stehende Rabulistik darauf verwandten, den Canon aus der 
Welt zu argumentieren. Teils wurde schlicht darm auf Abhilfe gesonnen, daß die erst neuerdings in 
Erscheinung getretene Form des Hexenwesens zum Zeitpunkt des Erlasses des Canons noch mcht 
eXlstent gewesen seI. 

24 Vgl. Radbruch/ Kaufmann 1975, 27· Zugrunde liegt die Vorstellung. mit der .translauo Imperii<, dem 
Übergang des römISchen ReIchs an das fränkisch-deutsche Kaisertum seI auch das Recht der römischen 
Kaiser überkommen, untermauert durch die erste Mitte des 17.Jhs. WIderlegte Legende, Lothar III . habe 
seme förmliche Approbauon verfügt. 

25 Radbruch/Kaufmann 1975. 28 . 
26 Ebd. 
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452 halber die Einholung eines juristischen Gutachtens anordnet, schreibt exakt den 
Rechtszustand fest, wie er sich seit alters im gemeinen, römisch-kanonischen Recht 
herausgebildet hatte: die Todesstrafe auf die Empfängnisverhütung entsprechend 
den Dekretalen Gregors IX., dem sog. Liber Extra, die Differenzierung in der 
Abtreibungsbestrafung entsprechend den sonstigen Bestimmungen des kanonischen 
Rechts, im Einklang mit der seit Accursius gefestigten Kommentierung des Corpus 
J uris Civilis'7. Mit anderen Worten : Das bei Heinsohn und Steiger welthistorische 
Novum war in Wirklichkeit ein alter Hut. 
Auf einen vergleichbaren Mißgriff verfallen Heinsohn und Steiger bei dem Versuch, 
die kirchenstrafrechtlichen Novellierungen des Verbots der Empfängnisverhütung 
und der Abtreibung durch die Päpste Sixtus V und Gregor XIV ausgangs des 
16.Jhs. für ihre These zu vereinnahmen: Ist den Verfassern darin noch zu folgen, 
daß der Novelle Sixtus' V 1588, die eine drastische Verschärfung des bisherigen 
Rechtszustandes zum Inhalt hatte, indem die überkommene Fristenlösung im 
Bereich des Abtreibungsverbots verworfen und für Abtreibung und Empfängnis­
verhütung unterschiedslos die Todesstrafe angedroht wurde, angesichts ihrer in 
Ansätzen bevölkerungspolitischen Motivierung epochemachende Bedeutung zu­
kommt'8, so verkennen sie jedoch, daß der Reformpapst, einer der ersten ökono­
misch planenden Realpolitiker auf dem Heiligen Stuhl, seiner Zeit damit hoffnungs­
los voraus war. Daß die Zeit für die angestrebte Reform noch nicht reif war, ersieht 
man am besten daraus, daß die sixtinische Reformgesetzgebung bereits 1591 unter 
Gregor XIV." wieder rückgängig gemacht wurde. Wenn nun Heinsohn und Steiger 
vorgeben, die Rückkehr zum vorsixtinischen Rechtszustand habe »nichts an der 
moralischen Gleichstellung von Verhütung und Tötung« (Heinsohn/Steiger 1985, 
332, Fn. 297) ändern wollen, so haben sie damit Kenntnis von Motiven, die Gregor 
selbst verborgen geblieben wären: Die Aufhebungsverfügung jedenfalls verweist im 
Hinblick auf die neuerliche Novellierung ausdrücklich auf die intendierte Entkrimi­
nalisierung von Empfängnisverhütung und Abtreibung, um den Gläubigen die 
Rückkehr in den Schoß der heiligen Mutter Kirche nicht zu erschweren, zumal die 
verschärften Sanktionen die in sie gesetzten kriminalpolitischen Hoffnungen nicht 
erfüllt hätten}o. Das Corpus J uris Canonici verblieb fortan - wenn auch nicht 
>perpetuo<, auf ewig, wie von Gregor dekretiert, so doch für die folgenden drei 
Jahrhunderte - bei der gemeinrechtlichen Fristenkonzeption, bis sich 1869 Pius IX. 
und 19 I 7 auch das kanonische Recht auf die sixtinische Reformgesetzgebung 
zurückbesannen, womit die katholische Kirche z. T. bis ins 2o.Jh. über das weltweit 
>liberalste< Abtreibungsrecht verfügte. Hieraus dürfte zu Genüge erhellen, daß nicht 
etwa Ehmke die von Heinsohn und Steiger konstatierte »typische Verkennung 
dieser Position der Kirche« (ebd.) zu verantworten hat, sondern vielmehr Heinsohn 
und Steiger selbst3 '. 

Daß die Unterbindung eines vorgeblichen Geheimwissens um Empfängnisverhü­
tung und Abtreibung längst nicht die brennendste Sorge war, die die politisch 

27 Einem RedaktlOnsversehen ,st es zuzuschreiben, wenn mißachtet wurd e, daß die Qualifikauon der 
Empfän gntsverh ütung als Totschlag bußsakramentaler Natur war. AccurslUS glOSSierte D . 47. Ir. 4 1m 
Sinne der kanontschrechtlichen Fnstenlösung und erachtete vom 40. Tag nach der Empfängnis die 
Grundsätze des Verwandten mords für einschlägIg, ohne allerdings In der Beseelungstermlnlerung 
geschlechtsspezifisch zu differenzieren. 

28 Zum Wortlaut der Verfügung vgJ. das .Magnum Bullanum Romanum<, T." Lugdum 1673 . 6401. 
29 Vgl. Anm. 28, a. a. 0., 709. Gregor war I. Ü. mcht der unmme.lbare Nachfolger Sixtus' 1m Pontifikat. 
30 Ebd. HierbeI sei Helnsohn und Steiger zugute gehalten, daß sie mit ,moralischer GleIchstellun g, nicht 

etwa die bußsakramentale Beurteilung der EmpfängnIsverhütung Im Auge hatten, denn diese war seit 
")4 festgesehneben und wurde weder durch die Novelle Sixtus noch die Gregors In IrgendeIner Form 
tangiert. 

31 Vgl. Ehmke In: Arndt et al. '979, '931.,206. 
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führenden Kreise in der frühen Neuzeit umtrieb, wird vollends unabweisbar, 

vergegenwärtigt man sich den zeitgenössischen juristischen Diskussionsstand, wie 

er sich bezüglich der rechtlichen Beurteilung von Empfängnisverhütung und Ab­

treibung darstellt: Gesetzt den Fall, die These Heinsohns und Steigers träfe zu, so ist 

schon nicht einzusehen, weshalb der vergleichsweise simple Zauberei-Art. 109 PGO 

zu einem juristischen Monstrum wie der Hexerei aufgebläht werden mußte, wo 

doch Art. 133 PGO mit der Todesstrafe auf Empfängnisverhütung eine ungleich 

einfachere Handhabe bot, die Geburtenkontrolle zu eliminieren. Und von welchem 

Teufel mußten denn die Juristen der frühen Neuzeit, die doch die vornehmsten 

Agenten der neuen staatsterroristischen Bevölkerungspolitik hätten sein müssen, 

geritten sein, daß sie, und das gegen den eindeutigen Wortlaut von Art. 133 PGO, 

die Empfängnisverhütung von der dekretierten Androhung der Todesstrafe ausnah­

men l " teilweise gar die Totschlagsqualität der Abtreibung überhaupt leugneten und 
von der Todesstrafe absehen wollten)J? So wurde beispielsweise bei der Neufassung 

von Art. 133 PGO durch die Kursächsischen Konstitutionen von 1572 die Emp­

fängnisverhütung schon gar nicht mehr aufgeführt und die Abtreibung erst von der 

Schwangerschaftsmitte an als Totschlag gewürdigt, eine weitgehende Entschärfung 

der Abtreibungs-Strafbarkeit also, wo gleichzeitig der Hexereikomplex eine drasti­

sche Ausweitung erfuhrJ4 • Und wie reimt es sich mit der These Heinsohns und 

Steigers zusammen, daß Thomas Sanchez SJ, der unangefochtenen moraltheologi­

schen Autorität der frühen Neuzeit, nichts besseres einfiel, als auf der Grundlage 
der überkommenen Fristenlösung einen Indikationenkatalog zu entwickeln, der an 

>Liberalität< zugunsten der Schwangeren nicht nur für kirchliche Verhältnisse kaum 

mehr zu überbieten warJ5 ? 

Desgleichen zeugt es nicht gerade von Kompetenz, wenn bei Heinsohn und Steiger 

die Bambergensis als Strafrecht »für das Deutsche Reich« (Heinsohn/Steiger 1985, 

114) figuriert, wo deren Geltungsbereich sich auf das Fürstbistum Bamberg be­
schränkte - was freilich deren Vorbild funktion als >mater Carolinae< keineswegs 

schmälern soll. Und auch die Carolina selbst hat in Ungarn, Sardinien, Sizilien, 

Neapel, Spanien oder gar Amerika, wohin Heinsohn und Steiger ihren Geltungsbe­

reich ausdehnen (Heinsohn/ Steiger 1985, 1 15), nicht das geringste verloren; sie galt 

allein im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und auch da nicht einmal 

vorbehalts los, da die sog. >salvatorische Klausel< am Ende der Vorrede den Fortbe­

stand territorialer Rechtsgewohnheiten gewährleisten mußte. 
Auch waren die Verfasser nicht gerade gut beraten, wenn sie, um das Ausmaß des 

Terrors zu veranschaulichen, ausgerechnet die 20000 Todesurteile des sächsischen 

Juristen Benedikt Carpzov bemühen (Heinsohn/Steiger 1985, 138), wie dies auch 

der >Spiegel< kolportiert und Carpzov gar zum furchtbarsten protestantischen 

32 Vgl. etwa Berlich : Quarta Pars ConcluslOnum ... , ConcluslO VIII, Nr. 57f. Berlich 1628', 79. Im Wege 
dieser restriktiven Auslegung, die Im übngen h. M. war, wurde die In Anm. 27 angesprochene Fehlredak­
uon In Art. 133 PGO bereinigt, womit SIch auch die weltliche Kommentlerung den Standpunkt der 
KanOnistik zu eigen machte. 

33 Diese Forderung auf der Grundlage der authentISchen VerSIon des römiSchen Rechts wurde von 
gemeinrechtlichen Autoritäten wie Jacobus MenochlUs 1585, 503 erhobeo . 

34 Zu Empfängmsverhütung und Abtreibung vgl. die Konst. 4 Im 4. Teil ,CnmInalia<. Die HexereI 
anlangend, wurde, über die Carolina hinausgehend, mcht allein der Schadenszauber unter Strafe gestellt, 
sondern schon der Teufelspakt für SIch genommen mit dem ScheIterhaufen bedroht. Damit überbot das 
protestantIsche TerrItonalrecht sogar den ,Hexenhammer<, dem es Immerhin noch um die Realität des 
Schadens zu tun war. Das sächSISche Recht, dem Im Zuge der KommentIerung durch Berlich und 
Insbesondere Carpzov überreglOnale Bedeutung zukam, vollzog damIt die SäkulariSIerung bIS dahin 
geIStlicher KompetenzbereIche. 

35 Vgl. Thomas Sanchez: Disputatlonum de Sancto Matnmonii Sacramento Tomi tres. T.3. Antwerplae 
16/4, 176ff. Sanchez erweiterte auf thomIStischer Grundlage die biS dahlo eher restriktiv gehandhabte 
mediZinISche IndikauonskasUlstik um emen ethIschen und SOZialen Indikationenkatalog. 
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454 Hexenverfolger stempelt. Ist schon zu fragen, ob seinem Hauptwerk, der bis ins 
18.Jh. die deutsche Strafrechts pflege beherrschenden >Practica< die zitierte Bezeich­
nung »Hexenhammer des Protestantismus« (ebd.) gerecht wird, so ist es ein nur 
mehr verdrießlicher Lapsus, wenn auch Heinsohn und Steiger der Legende von 
Carpzovs 20000 Todesurteilen aufsitzen: Carpzov war nämlich im Laufe seiner 
jahrzehntelangen Richtertätigkeit lediglich mit zwei Hexenprozessen überhaupt 
befaßt, die beide, da Carpzov die Voraussetzungen für eine peinliche Befragung 
verneinte, mit Freisprüchen endeten. Carpzov zählt damit zu den rühmlichen 
Ausnahmen innerhalb des an >furchtbaren Juristen< gewiß nicht armen Richterstan­
des im 17.Jh. Dabei hätte es nicht einmal abseitiger Fachliteratur bedurft, von 
diesem seit 1940 nachgewiesenen Faktum36 Kenntnis zu nehmen, der Blick in ein 
gängiges rechtsgeschichtliches Lehrbuch hätte genügt3!. 

Die angeführten Beispiele dürften nun hinlänglich ausgewiesen haben, daß die von 
Heinsohn und Steiger zur Fundierung ihrer These, die Hexenprozesse verstünden 
sich als ein zweckrational eingesetztes Instrument zur Ausmerzung des überkom­
menen Geburtenkontrollwissens, herangezogenen Befunde einer kritischen Über­
prüfung nicht standhalten. So patent es sich auch ausgenommen hätte, die solcher­
maßen instrumentalisierten Hexenprozesse in einem rationalistischen Geschichts­
konzept unterbringen zu können - mit dem angebotenen Lösungsversuch jedenfalls 
sind Heinsohn und Steiger an diesem Vorhaben gescheitert. Die Forschung kommt 
nach wie vor nicht umhin, sich mit den Entstehungsbedingungen des Hexenwahns 
auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang verdient angemerkt zu werden, daß 
ich mir wenig von der in jüngeren Forschungsbeiträgen verbreiteten Mode verspre­
che, in kulturrelativistischer Unvoreingenommenheitsmanier dem Terminus >Wahn< 
abzuschwören 38 , als ob der Glaube an nächtlichen Ausfahrten auf Besen und 
Böcken, an orgiastische Hexensabbate und all die anderen Ingredienzen des Hexen­
konzepts aufhöre, psychopathologischer Natur zu sein, wenn nur derlei Phantas­
men sich zu einem kollektiven Syndrom auswüchsen. 
Setzt man - um nur eine Entwicklungslinie herauszugreifen - die Hexenverfolgun­
gen in Bezug zu der Ketzerinquisition der römischen Kirche, so fällt auf, daß sie 
einerseits den Endpunkt des institutionellen Tätigwerdens der Inquisition markie­
ren, zum anderen mit den Hexen erstmals eine real nicht existierende >Sekte< zum 
Gegenstand ihres Berufsethos gerät, wobei Verbindungen zur praktisch gleichzeitig 
durch die Kurie verfügten Exilierung der spanischen Juden sowie der Inquisition der 
im Lande verbliebenen zwangskonvertierten Juden unter dem Vorwurf der Ketzerei 
greifbar sind. Hier könnte eine institutionsanalytische Deutung ansetzen, ausgehend 
von der mittlerweile geläufigen Erkenntnis, daß ein Strafverfolgungsapparat nicht 
zuletzt auch für seine viktimologische Klientel zu sorgen weiß. 
Hierüber bleibt freilich darauf Bedacht zu nehmen, daß ideengeschichtliche Ablei­
tungen aus den Inhalten der mittelalterlichen Theologie allzuleicht auf den Trug­
schluß einer kontinuierlichen Entwicklung verfallen und die Hochscholastik als 
Protagonistin der Hexenverfolgungen figuriert, wo doch vordringlich danach zu 
fragen wäre, unter welchen Bedingungen die marginalen Zugeständnisse etwa eines 
Thomas von Aquin, weit entfernt von einem dogmatisch formulierten Hexereikon­
zept, ausgangs des 15. Jhs. als Eckpfeiler eines regelrechten Wahnsystems wieder-

36 Böhm '940, 37' H., '94', '55 H., '942,3°1 H. Den Ursprung der Legende SIehe bel Oldenburger 1675, 
816. 

37 Vgl. nur Wieacker '967,217. Das BeISpiel legt auch nahe, daß die Im Schwan ge befindlichen Schätzungen 
über die Gesamtzahl der Opfer der Hexenverfolgungen nach unten zu kOrrigieren smd, was den 
Pogromen freilich nichts von ihren grauenhaften Ausmaßen mmmt. 

38 Vgl. etwa Stockmger m: Degn et al. (Hsg.) '984,28. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-4-443 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:43:19. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1986-4-443


kehren konnten. Dabei erscheint die Überbetonung des Teufels als Gegenspieler 
Gottes noch am ehesten einsichtig, als Ausdruck impliziter Selbstzweifel einer 
Kirche, die im Zeichen einer charismatischen Heilseinrichtung angetreten war, im 
Spätmittelalter aber nachhaltig die düsteren Züge eines fiskalisch-administrativen 
Molochs annahm - was lag näher, als den Glauben an die Realpräsenz Gottes und 
seiner Institutionen durch den Existenznachweis seines alter ego zu retten zu 
suchen, wie dies nicht zuletzt auch in der Reformation zum Tragen kam39 • 

Nur sollte der Anteil der Kirche an den Hexenverfolgungen in praxi nicht über­
schätzt werden: Die römische Inquisition kam, wie schon angedeutet, über beschei­
dene Anfänge nicht hinaus, zumal im Heiligen Römischen Reich, dem Zentrum der 
Verfolgungen, ihr Einfluß mit der Reformation ohnehin gebrochen war, auch in den 
altgläubigen Gebieten40. Hieraus erhellt, was nicht selten verkannt wird: Das Feld 
der Hexenprozesse wurde fast ausnahmslos von der weltlichen Strafrechtspflege der 
frühen Neuzeit bestellt, wobei der ideologische Hintergrund allemal christlicher 
Denktradition verpflichtet bleibt. Auch das Streben nach neuen, jetzt rationalen, 
Formen der Institutionalisierung in der frühen Neuzeit ist nicht zuletzt durch die 
Erfahrung der Ohnmacht - richtiger: die Abwehr derselben - diktiert, die der 
Zerfall des mittelalterlich-feudalen ordo ausgelöst haben muß4 I

• Am greifbarsten 
wird diese ,kollektive Traumatisierung< am Verhältnis des modernen Menschen zur 
Natur: Diese gerät der neuzeitlichen Ökonomie und Wissenschaft, namentlich der 
bürgerlich-kapitalistischen, primär zu einem Objekt der Ausbeutung und Beherr­
schung, wobei dieser Primat der Naturbeherrschung selbstredend nicht bei der 
äußeren Natur haltmacht, sondern auch die innere Natur des Menschen erfaßt, 
worauf schon Horkheimerl Adorno verwiesen haben41. Unter diesem Blickwinkel 
kulminierte in den Hexenprozessen das sadistische Ausagieren einer noch nicht in 
die Seelen und Körper integrierten Angst, wobei die Frau - in patriarchalischen 
Gesellschaften eine bevorzugte Repräsentanz von Trieb-Natur - fast schon zwangs­
läufig in das Zentrum des um die Natur geschlagenen Bannkreises projiziert 
würde. 
Neueren Forschungsansätzen ist zuzugeben, daß über der Gleichförmigkeit der 
Prozeßabläufe gern die Vielfalt der Anlässe, die am Ausgangspunkt eines Prozesses 
standen, oder der Interessen, die mit der Inszenierung eines Prozesses verfolgt 

39 Zu den sozIalpsychologischen Folgerungen vgJ. etwa Richter 1979. 
40 Nicht einmal eine seIl der ersten Hälfte des 17.Jhs. m Umlauf befindliche, 1657 Im Druck erschIenene 

römIsche InstruktIon des Inhalts, daß das Prozedere m Hexensachen rechtswidrig erscheme, hatte 
Irgendemen Einfluß auf die Prozesse, vgJ. Zwetsloot 1954, 283 f. 

41 An diesem zentralen Ort hat m. E. ein sozial psychologisches VerständnIs des Wahns anzusetzen : 
mWlewelt nämlich der Verlust emes externalisIerten kollektIven Übenchs bel noch unzulänglicher 
ÜberIch- Internalisierung deraruge AggresslOnspotenuale 1m Verem mll proJektIven Spaltungen der 
Mutter-Imago freisetzt. Zum Verhältnis von Angst und Aggression vgJ. etwa Denker 1974. An dieser 
Stelle möchte Ich die Gelegenheit wahrnehmen, auf em womöglich bedeutsames psychohistorisches 
Detail aufmerksam zu machen: Ist schon zu fragen, ob die Im Protestantismus zentrale Frage nach der 
ureigenen BeZIehung zu GOll, die der altgläubigen Vermllliungsmstanzen entbehrt, em auch ökono­
mIsch eigentümliches Verhältnis renekuert, so begegnen innerhalb des Calvinismus höchst ungereim te 
Widersprüche: Von der Lehre, der Irdische, In erster Linie ökonomisch verstandene, Erfolg mdizlere 
gletchsam, was man vom Jenseits zu erwarten habe, findet sich Im Werk Calvms kem WOrt. Im Gegenteil 
stellt CalvIns ,Instltul1o< allein auf die PrädestinatIon ab, der durch Irdische Anstrengungen beizukom­
men von vornherein vergeblich seI. Daß ausgerechnet aus dieser zUllefst depresslven IdeologIe mll dem 
CalVinIsmus der Vorreiter des KapItalismus erwachsen konnte, Ist vorderhand befremdlich, doch klärt 
SIch der Widerspruch, wenn man berückslchugt, daß psychologIsch einer der vornehmsten Abwehrme­
chanIsmen der Depression, die In calvInIschen Hochburgen anzutreffende Ich-Stärke voraussetzt, in fast 
manischen ArbeitsrItualen besteht. Daß der sich einstellende ökonomische Erfolg eme Leglumlerung 
erheischt, versteht SIch von selbs!., nur ISt die angesprochene calvinistIsche Rauonalislerung nicht 
ursprünglich calvmisch. 

42 Horkhelmer/ Adorno 1969, passim oder Horkheimer 1967, 94 . 
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werden konnten, vernachlässigt werden4J . So spielen Nachbarschaftsfehden fast 
regelmäßig eine Rolle beim Zustandekommen eines Verfahrens, konnte ein Hexen­
prozeß durchaus auch als Befriedungsstrategie bei Bevölkerungsunruhen dienen 
oder brach sich schlicht der Verfolgungswahn eines eifernden, mit der peinlichen 
Rechtspflege betrauten Juristen Bahn44 • Zentrale Bedeutung für die Ubiquität des 
Anfangsverdachts in dörflichen Gemeinschaften kommt der landläufigen, agrari­
scher Produktionsweise womöglich inhärenten Vorstellung einer Art von >Güter­
konstanz< zu, derentsprechend etwa der Abgang eines Stück Viehs den komplemen­
tären Zugewinn bei einem Dritten implizierte, vor welchem magischen Hintergrund 
naturgemäß jede(r) potentiell verdächtig erschien45• Über diese prozessualen Bin­
nenstrukturen hinaus legen die Quellen - sofern man jedenfalls das Glück hat, nicht 
allein die stereotypen Prozeßprotokolle archiviert zu finden, sondern der Bestand 
auch Rückschlüsse auf die umfänglichen, formellen wie informellen Vorermittlun­
gen und die dabei zutage getretenen Verdachtsmomente erlaubt - auch ein beredtes 
Zeugnis davon ab, in welch erdrückendem Ausmaß sich die Hexenprozesse den 
neuen Zeichen der Zeit, Triebunterdrückung und Affektstrangulierung, dem Kampf 
>Realitätsprinzips vs. Lustprinzip<, verschrieben hatten. So sehr kreiste die Ver­
dachtschöpfung um die sogenannte >Sekundärtugenden< wie Verläßlichkeit, Arbeit­
samkeit, maßvollen Lebensvollzug und geregelten Sexualhaushalt, daß deren Fehlen 
mit Fug einer ungeschriebenen Prozeßvoraussetzung gleichkam. Von daher kann 
man sich des Eindrucks nicht erwehren, als habe, parallel zur außereuropäischen 
Kolonialisierung, vermittels der Hexenprozesse auch eine innereuropäische Dome­
stikations- und Disziplinierungskampagne dem Zivilisationsprozeß im Zuge der 
>Produktion des zuverlässigen Menschen<46 blutigen Tribut gezollt. 
Bei allen berechtigten Vorbehalten verallgemeinernden Erklärungen gegenüber, wie 
sie in neueren Publikationen erhoben werden: Wenn binnenstrukturelle Interpreta­
tionsansätze ihr Hauptaugenmerk auf die konkreten Entstehungsbedingungen und 
Prozeßverläufe richten, so ist darüber nachdrücklich in Erinnerung zu rufen, daß es 
sich allemal um einen Hexenprozeß mit all seinen Absonderlichkeiten handelte, der, 
aus was für Gründen auch immer, in Szene gesetzt wurde. 

Und dieses Phänomen harrt - Heinsohn und Steiger, wie gezeigt, zum Trotz - nach 
wie vor einer zureichenden Klärung. Dabei soll gar nicht in Abrede gestellt werden, 
daß die in der Neuzeit einsetzende gesteigerte Diskriminierung von Empfängnisver­
hütung und Abtreibung in die Prozesse miteingeflossen ist, womit den Hexenver­
folgungen für die Liquidation geburtenkontrollierender Techniken - so diese denn, 
wovon Heinsohn und Steiger ausgehen, zum gängigen Repertoire vormoderner 
Familienplanung zählten47 - durchaus entscheidende Bedeutung zukommt : Seit je in 

43 Vgl. Lehmann 10: Degn et al. (Hsg.) 1983 10f.. wo sechs paradigmausche fnterpretauonsmuster 
herausgearbeitet werden. 

44 Gerade die Bedeutung des zuletz t erwähnten .subjektiven, Faktors scheint mir über Gebühr vernachläs­
sIgt zu werden. In Nördlingen oder Esslingen kann kem Zweifel daran bestehen. daß durch die 
Intervention emzelner JUristen elO latenter Wahn Sich In so grauenhaften Pogromen manifestieren 
konnte. daß die Gemeinwesen über Jahre hmweg terrorISIert wurden, ohne daß sich die Obrigkeit 
einzuschreiten getraute. Zumeist beendete erst der Tod des HexenrIchters die Verfolgungswelle. 

45 Auf diese auf Foster [965.292 H. zurückgehende Theorie des ,limIted good, Im Sinne emes Nullsummen­
SPIelS hat unlängst auch Wund er In: Degn et al. (Hsg.) 1984. 189 verwiesen. Daß In den Hexenprozessen 
auch zwei kulturelle Diskurse. elO tradill onaler des Volks und ein elabOrierter der Eliten, memandergrif­
fen. ISt naheliegend. vgl. Muchembled [982. 

46 So der Titel emer Studie von Treiber/Stemen 1980 über die ,Wahlverwandtschaft, von Kloster- und 
FabrikdiszIplin, dort S. 77 ff. auch elO beachtlicher ,versuch. Foucault aus der mißlichen Lage des 
Kopfstands zu befreien" dem es gelingt, die mcht selten ahlstonsch-frelschwebende Theonebildung 
Foucaults zu entmystifizlerco. 

47 Aus den überkommenen Quellen gewInnt man eher den Eindruck, als habe familienplanensch die 
Kindstötung Im Vordergrund gestand en. Ob sIe die ,ultIma ratIo< war, wie Helnsohn/SteIger 198), 38 
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unmittelbarer Nähe zur Magie angesiedelt48 , müßte es auch befremden, wenn 
Abtreibung und Empfängnisverhütung nicht in den Sog der Hexenprozesse geraten 
wären, zumal die in Hexensachen regelmäßig zur Verhandlung kommende Promis­
kuität auch die Abfolterung eines Geständnisses in punkto empfängnisverhütender 

oder abtreibender Praktiken tunlich erscheinen lassen konnte. Allein stand dies 
höchst selten einmal im Mittelpunkt oder auch nur am Ausgangspunkt eines 
Hexenprozesses und hatten die Pogrome weit mehr im Visier als die Ausrottung 
geburtenkontrollierenden Erfahrungswissens . 

Der Forschung bleibt es also nicht erspart, auf die von Heinsohn und Steiger in 
schon dreister Manier zur Makulatur erklärten Interpretationsansätze etwa eines 
Elias, Lorenzer oder Foucault zurückzugreifen, will sie nähere Aufschlüsse über die 

Hexenverfolgungen gewinnen. Dabei verspricht insbesondere das Instrumentarium 

der analytischen Sozialpsychologie einen Zugang zu den psychohistorischen Me­
chanismen des Wahns zu eröffnen. So würde es mich nicht wundern, wenn in 
diesem Zusammenhang den Zerstückelungsphantasien, denen die Intuition Lacans, 
angeregt durch das visionäre Gemälde Hieronymus Boschs, für das Verständnis der 
psychischen Befindlichkeit des modernen Menschen eine Schlüsselrolle zugewiesen 

hat49 , auch für das der Hexenprozesse, wo diese Phantasien am Objekt neugebore­
ner Kinder in fast schon ritualisierter Form wiederkehren, konstitutive Bedeutung 
zukäme. 
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Gerd Winter 
Über Pflöcke 1m wandernden Rechtsboden 
Die Eigentumskonzeption des Bundesverfassungsgerichts und 
Ferdinand LassaJles Theorie erworbener Rechte 

Die schleichende Vergiftung von Luft, Gewässern, Grundwasser und Boden, die 
langsame Erwärmung der Atmosphäre und Ausdünnung der Ozonschicht, die 
schlafenden UnfaJlrisiken von Kernkraftwerken, Chemieanlagen und Abfalldepo­
nien, die schrittweise Vernutzung von naturnahen Flächen - immer häufiger wird 
das Sukzessive zur offenbaren Katastrophe, zum Waldsterben, zu abrutschenden 
Hängen, wirklichen Großunfällen, deren Frequenz die gesellschaftlichen Verdrän­
gungsmechanismen in Zeitnot bringt. Die ökonomischen, politischen und kultu­
rellen Strukturen, die auf die Vermehrung der ungeheuren Warenansammlung 
gerichtet sind, müssen umgebaut werden, wenn sie ihre natürliche Basis nicht 
verlieren sollen. Tiefgreifendem Wandel stellen sich aber erworbene Rechte entge­
gen - Kapital und Arbeit sind investiert worden, Genehmigungen sind auf Dauer 
erteilt, für Eingriffe wird Entschädigung verlangt -, und sie müssen überwunden 
werden, wenn der Übergang gelingen soll. In solcher Situation steHt sich die Frage, 
ob die Eigentumsgarantie auf das Problem vorbereitet ist, und es ist aufschlußreich 
zu vergleichen, wie frühere Übergänge bewerkstelligt worden sind . 

1. 

Blickt man aus dieser Perspektive auf die Eigentumskonzeption des Bundesverfas­
sungsgerichts, so könnte die Untersuchung zum Loblied insbesondere auf den 
Naßauskiesungsbeschluß des Ersten Senats geraten. 1 Zurechtgewiesen der Bundes­
gerichtshof, abgelehnt seine »Umschlagtheorie« (Böhmer), nach der allzuviel »So-

1 BVerfG v. 15.7.1981, E 58, }OO. 
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